
                               INFORMATIONEN 

                            der Fischereigemeinschaft GAISHORN am SEE - 2026 
 

 

Erlaubter Tagesfang: 
 

Tageskarte: 
Stückzahl: 4 Fische 

 

Es dürfen nur ein Karpfen und ein Hecht in der obig angeführten Stückzahl enthalten sein! 
 

            Jahreskarten: Saisonal begrenzte Stückzahlen – siehe Jahreskarten 2026!   
 

 

 Die Entnahme von K R E B S T I E R E N ist nicht gestattet! 

 KÖDERFISCHE dürfen nur für den Tagesbedarf am See und innerhalb der gesetzlichen   

Schonzeiten gefangen werden! 

 Die Mitnahme von lebenden Köder - und Beutefischen ist verboten! 

 Kapitale Karpfen ab 60 cm und Hechte ab 90 cm bitte wieder schonend zurücksetzen! 
 

               Verwende beim Karpfenangeln zur Schonung der Fische unbedingt eine Abhakmatte! 
 

             „Hast du die erlaubte Stückzahl erreicht, ist das Fischen einzustellen!“ 
           (Eine Hälterung von gefangenen Fischen in Netzen ist im Sinne des Naturschutzes untersagt!) 
 

 Die Reviergrenzen sind gekennzeichnet und somit genau einzuhalten! 

 Die Feuchtbiotope im Süduferbereich des Hauptsees gelten als geschütztes Schongebiet. 

 Die Fischaufstiegsleiter ist ebenfalls Schongebiet und darf somit nicht befischt werden! 

 Tageskartenfischer: Das Fischen von Booten aus (auch elektrische Futterboote betreffend) 

     ist nicht erlaubt! Beachte: Das Spinnfischen am Hauptsee ist erst ab 16. Mai gestattet! 

 Das Nachtfischen per Boot ist auch für Jahreskartenfischer verboten! (Unfallgefahr!) 

 Verlass deinen Standplatz in sauberem Zustand und verwende beim Grillen eine Feuerschale!  
 Eigenverantwortlichkeit: Gib Müll in den Abfallcontainer - ansonsten eigene Mitnahme und Entsorgung! 

 

  Die Zufahrt bis zum Seeufer ist nur zum Heranbringen der Gerätschaft erlaubt! 

               Dauerparken ist am Seeufer nicht möglich – bitte den großen Parkplatz benützen!  

              Für Bootsinhaber ist die Anlegestelle und Parkmöglichkeit von Westen (Seeauslauf)  

                  her erreichbar; auch im Bereich der Bootshütte gibt es Angelmöglichkeiten.  

              Es besteht keine Haftung für Unfälle, Autos, Boote und Wertgegenstände! 
 

Das Mitfischen von Jungfischern: 

Das Mitfischen von Kindern (pro Karteninhaber, ein Jungfischer bis 14 Jahre!) ist möglich; eine 

umsichtige Aufsichtspflicht ist Selbstverständlichkeit! Vom Jungfischer gefangene Fische zählen zum 

Tagesfang des Karteninhabers. Erziehungsberechtigter und Kind dürfen nur mit je 1 Angelrute 

fischen; am Vorsee darf pro Karte ausnahmslos nur eine Person mit einer Angel fischen! 
 

Wir  wünschen  Dir  für 2026 ein  kräftiges  „Petri  Heil !“ 

 

      „Kinderfischen” 
 

    TERMIN:  noch offen - siehe Homepage! 
 

    
  News zur Fischerei gibts unter …www.gaishornerfischer.at 

                          oder www.gaishornerfischer@clubdesk.com 

   

DER GAISHORNER SEE UND SEINE  

BIOTOPE: So erreichen Sie dieses 

wunderschöne Naturerholungsgebiet : 

 

  


